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Gabenkonto (nur Spenden): 

Sparkasse Neustadt a. d. Aisch 
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Öffentlicher Aushang 
Sicherheitskonzept Stadtfriedhof 
 
 
 
 
 

  
 
Schlossplatz 1 
91413 Neustadt a. d. Aisch 
Telefon: 09161 8876-11 
Telefax: 09161 8876-21 
E-Mail: pfarramt.neustadt-aisch@elkb.de 
 
Az.: 68/20 
 
Datum: 7.7.2020 

 

Sicherheitskonzept für die Durchführung von Bestattungen auf dem Stadtfriedhof gemäß Aktuali-
sierte Information zu Bestattungen aufgrund der Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung vom 19. Juni 2020 (BayMBI. 2020 Nr. 348, BayRS 2126-1-10-G) 
 
Bei Bestattungen ist die Teilnahme von maximal 200 Personen gestattet, den konkreten Personen-
kreis legen die Angehörigen fest.  
Mit max. 24 möglichen Plätzen steht die Himmelfahrtskirche für die Durchführung von Trauerfeiern 
zur Verfügung, die Angehörigen bekommen im Beerdigungsgespräch – sofern sie den Gottesdienst in 
der Himmelfahrtskirche in dieser begrenzten Form wünschen – 24 Tickets zur Weitergabe. Einzelper-
sonen haben sich an die nummerierten Sitzplätze zu halten, Familien und Hausgemeinschaften kön-
nen zusammen sitzen, wobei dann zu den nächsten Personen 2 m Abstand einzuhalten sind. Am Sitz-
platz muss keine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, aber beim Betreten und Verlassen. Den 
Einlass kontrolliert das mit den hoheitlichen Aufgaben betraute Bestattungsunternehmen. Beim Ein-
tritt sind die Hände zu desinfizieren. Dazu wird in der Sakristei eine Handsprühflasche mit Desinfekti-
onsmittel bereit gehalten, das der mit der Einlasskontrolle beauftragte Mitarbeiter verwendet, um 
die Hände der Gottesdienstbesucher zu desinfizieren. Es stehen 3 Kartons à 24 Evangelische Gesang-
bücher zur Verfügung, die vom Bestattungsinstitut bereitgestellt und nach dem Gottesdienst in der 
Himmelfahrtskirche wieder eingesammelt werden. Der letzte Ausgabetermin wird notiert, vor erneu-
ter Ausgabe ist eine Frist von 72 Stunden ein zuhalten. 
Sollte es witterungsbedingt hilfreich sein, kann die offene Unterstandshalle unter Beachtung des 
Mindestabstands von1,5 Metern genutzt werden. Der Gottesdienst aus der Himmelfahrtskirche wird 
mit Lautsprechern in die Aussegnungshalle übertragen und mit Akkulautsprecher ins Freie. 
Auf dem Friedhof ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz dringend empfohlen, vor Beginn der Trau-
erfeier ist durch Pfarrer*in darauf hinzuweisen. Das Einhalten von mindestens 1,5 Meter Sicherheits-
abstand ist Pflicht. Die primäre Verantwortung für die Abstandsregelung und die MundNaseBede-
ckung trägt jeder einzelne selbst. 
Bitte ermöglichen Sie es den nächsten Angehörigen, möglichst direkt am Grab zu stehen. Halten Sie 
auch beim gemeinsamen Gang zum und vom Grab den vorgeschriebenen Mindestabstand von 
1,5 Metern ein. 
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Christian Schäfer, geschäftsführender Pfarrer 


